
Bedingungen für die Teilnahme am System „GeldKarte“ 

1. Das Unternehmen nimmt am System GeldKarte der deutschen Kreditwirtschaft nach Maßgabe dieser Bedingungen teil. Hierzu erhält es
von seinem Kreditinstitut eine Händlerkarte oder eine entsprechende Software, 
die die erforderlichen Authentifikationsschlüssel der Kreditwirtschaft und eine entsprechende Kennung (in der Regel die Kontonummer) bei seinem
Kreditinstitut enthält, so dass die GeldKarten-Umsätze dem Unternehmen 
gutgeschrieben werden können. Alle dem Unternehmen zur Verfügung gestellten Medien bleiben im Eigentum des Kreditinstituts. Die Medien dürfen
nicht zu anderen Zwecken als zur Durchführung der vorgesehenen Zahlungsverkehrsanwendungen verwendet werden. Das Unternehmen hat alles
zu unterlassen, was die Sicherheit oder den ordnungsgemäßen Ablauf des Systems GeldKarte beeinträchtigen könnte.
2. Das Unternehmen ist verpflichtet, nur solche GeldKarten-Terminals einzusetzen, die von der Kreditwirtschaft zugelassen sind. Das
Unternehmen hat sich die Zulassung vom Hersteller des Terminals nachweisen zu lassen. 
3. An seinen GeldKarten-Terminals akzeptiert das Unternehmen die von den deutschen Kreditinstituten emittierten ec-Karten/GeldKarten zu
Barzahlungspreisen und -bedingungen. Die Verwendung von Karten anderer Systeme an den GeldKarten-Terminals des Unternehmens ist hiervon
unberührt, soweit die ordnungsgemäße Verarbeitung der in Satz 1 genannten Karten nicht beeinträchtigt ist. 
4. Mit Abschluss eines ordnungsgemäßen Bezahlvorganges mittels GeldKarte an zugelassenen GeldKarten-Terminals erwirbt das
Unternehmen eine Garantie gegen das kartenausgebende Kreditinstitut in Höhe des getätigten 
Umsatzes. 
5. Für den Betrieb des GeldKarten-Systems und die Garantie wird dem Unternehmen ein Entgelt in Höhe von 0,3 % mindestens EUR 0,01 je Umsatz
berechnet. 
6. Der Händler ist verpflichtet, alle GeldKarten-Umsätze bei seinem Kreditinstitut oder einer von diesem benannten Stelle einzureichen. Um die
Sicherheit des Systems zu gewährleisten und um zu verhindern, dass z. B. gefälschte oder verfälschte Umsätze bzw. Umsätze mehrfach eingereicht
werden, prüft das Kreditinstitut oder die beauftragte Stelle die Ordnungsmäßigkeit der eingereichten Umsätze. Stellt es dabei keine Fehler fest,
werden die Umsätze zum Einzug freigegeben. 
7. Das Unternehmen hat auf das GeldKarten-System mit dem zur Verfügung gestellten Logo (siehe Anlage 3.1) deutlich hinzuweisen. Dabei darf das
Unternehmen ein Kreditinstitut oder eine Kreditinstitutsgruppe werblich nicht herausstellen. Sobald ein Unternehmen an dem System GeldKarte der
deutschen Kreditwirtschaft nicht mehr teilnimmt, ist es verpflichtet, sämtliche Akzeptanzzeichen, die auf das System GeldKarte hinweisen, zu
entfernen. 
8. Änderungen dieser Bedingungen werden dem Unternehmen schriftlich bekannt gegeben. Sie gelten als genehmigt, wenn das Unternehmen nicht
schriftlich Widerspruch erhebt. Auf diese Folge wird das Unternehmen bei der Bekanntgabe der Änderung besonders hingewiesen. Der Widerspruch
des Unternehmens muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Änderung an das kontoführende Kreditinstitut abgesandt sein. 

Anlage 3.1 

Sondervereinbarung zur Datenspeicherung im online Lastschrift Verfahren

CTS GmbH speichert die im online Lastschrift Verfahren getätigten Transaktionen und Umsätze und gibt dem Vertragspartner einen Hinweis, wenn
mit einer Karte Lastschriften im Rahmen des online Lastschrift Verfahren zum Einzug gegeben worden sind, die die von dem Unternehmen
festgelegten wöchentlichen oder monatlichen maximalen Beträge oder täglichen Transaktionszahlen überschreiten. Ein Hinweis an den
Vertragspartner ergeht auch, wenn eine Kartensperre auf Weisung des Vertragspartners selbst oder eines Dritten im Rahmen der
Händlerweisungsdatei vorliegt. Die Übermittlung von Daten an eine solche Datei, die Speicherung von Daten in dieser Datei sowie die Übermittlung
von Daten bei Überschreitung der erwähnten Grenzwerte setzten jedoch aus Datenschutzgründen das Einverständnis der Karteninhaber voraus. Der
Vertragspartner verpflichtet sich deshalb, an den online Lastschrift Verfahren -Terminals einen für den am Terminal stehenden Karteninhaber deutlich
sichtbaren und lesbaren Aushang anzubringen, aus dem hervorgeht, welche Daten wo und zu welchem Zweck gespeichert werden: Einwilligung in
die Datenspeicherung bei Bezahlung im Lastschriftverfahren: 
„Bei uns können Sie bargeldlos unter Einsatz der eurocheque-Karte bezahlen. Zur Erhöhung Ihrer eigenen Sicherheit (z.B. bei Kartenverlust) sind wir
einem Verfahren angeschlossen, bei dem Ihre Kontonummer, die Bankleitzahl Ihres Kreditinstitutes sowie der von Ihnen zu zahlende Betrag
gespeichert werden. Einem ebenfalls diesem Verfahren angeschlossenen Unternehmen kann bei wiederholter Vorlage Ihrer eurocheque-Karte ein
Hinweis gegeben werden, wenn (je nach Unternehmen unterschiedliche) Umsatzgrenzen innerhalb eines bestimmten Zeitraums überschritten
werden. In Einzelfällen behalten wir uns vor, bei Überschreitung von Umsatzgrenzen die Vorlage eines Lichtbildausweises zu erbitten. Im Falle der
Nichteinlösung von Lastschriften aufgrund fehlender Kontodeckung wird diese Tatsache in eine Sperrdatei aufgenommen und an andere
Unternehmen übermittelt, die Sondervereinbarung zur Datenspeicherung im online Lastschrift Verfahren  (Bestandteil dieser Sondervereinbarung
sind ebenfalls diesem Verfahren angeschlossen sind. Nach Begleichung des Rechnungsbetrages wird diese Eintragung unverzüglich gelöscht.
Speichernde Stelle ist die CTS GmbH (Ober der Röth 4, D-65824 Schwalbach/Ts). Sämtliche Umsatzdaten werden einen Monat nach ihrer
Speicherung gelöscht. Zusätzlich verpflichtet sich der Vertragspartner, sich das Einverständnis der Kunden mit deren Unterschrift bestätigen zu
lassen: 

1. Ermächtigung zum Lastschrifteinzug 
Ich ermächtige hiermit das umseitig genannte Unternehmen umseitig ausgewiesenen Rechnungsbetrag von meinem durch Kontonummer und
Bankleitzahl bezeichneten Konto durch Lastschrift einzuziehen. 
2. Ermächtigung zur Adressweitergabe 
Ich weise mein Kreditinstitut, das durch umseitig angegebene Bankleitzahl bezeichnet ist, unwiderruflich an, bei Nichteinlösung der Lastschrift oder
bei Widerspruch gegen die Lastschrift dem umseitig genannten Unternehmen 
oder der CTS GmbH, auf Aufforderung meinen Namen und meine Adresse mitzuteilen, damit die Ansprüche gegen mich geltend gemacht werden
können. 
3. Sperrdatei und Weitergabe der Sperren 
Wird die Lastschrift von meiner Bank nicht eingelöst, so ist eine weitere Teilnahme am Online-Lastschriftverfahren bis zur Bezahlung der offenen
Forderung nicht möglich. Meine Kontonummer und Bankleitzahl werden in eine Sperrdatei aufgenommen und allen angeschlossenen Händlern zum
Abgleich zur Verfügung gestellt. 
4. Eigentumsvorbehalt 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des umseitig genannten Unternehmens.“


